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(54) SICHERHEITSELEMENT FÜR WERTPAPIERE ODER SICHERHEITSPAPIERE MIT EINER 
TRÄGERFOLIE

(57) Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement (1)
für Wertpapiere oder Sicherheitspapiere mit einer Trä-
gerfolie (2), welche eine erste Hauptoberfläche (2a) und
eine zweite Hauptoberfläche (2b) aufweist, wobei die ers-
te Hauptoberfläche (2a) einer Vorderseite (I) des Sicher-
heitselements (1) und die zweite Hauptoberfläche (2b)
einer Rückseite (II) des Sicherheitselements (1) zuge-
wandt ist, wobei zumindest auf der ersten Hauptoberflä-
che zumindest eine lichtstreuende Schicht (3) angeord-
net ist, wobei auf die zumindest eine lichtstreuende
Schicht (3) zumindest ein erstes Motiv (4) aufgebracht
ist, wobei auf einer dem ersten Motiv (4) gegenüberlie-
genden Seite der zumindest einen lichtstreuenden
Schicht (3) zumindest ein zweites Motiv (6) aufgebracht
ist, wobei von der Vorderseite (I) des Sicherheitsele-
ments (1) betrachtet in Durchlicht und in Auflicht das zu-
mindest eine erste Motiv (4) sichtbar und das zumindest
eine zweite Motiv (6) nicht sichtbar ist, wobei von der
Rückseite (II) des Sicherheitselements betrachtet das
zumindest eine zweite Motiv (6) in Durchlicht und in Auf-
licht sichtbar und das zumindest eine erste Motiv (4) nicht
sichtbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement für
Wertpapiere oder Sicherheitspapiere mit einer Trägerfo-
lie, welche eine erste Hauptoberfläche und eine zweite
Hauptoberfläche aufweist, wobei die erste Hauptoberflä-
che einer Vorderseite des Sicherheitselements und die
zweite Hauptoberfläche einer Rückseite des Sicherheits-
elements zugewandt ist.
[0002] In dem vorliegenden Zusammenhang werden
unter Wertdokumenten und Sicherheitspapieren, insbe-
sondere Banknoten, Reisepässe, Ausweise, Fahrschei-
ne, Karten für Veranstaltungen, Wertpapiere etc. ver-
standen.
[0003] Üblicherweise sind Wertdokumente und Si-
cherheitspapiere mit Sicherheitsmerkmalen ausgestat-
tet, um Fälschungen zu erschweren bzw. zu verhindern.
Bei Sicherheitselementen der eingangsgenannten Art
können zur Erhöhung der Fälschungssicherheit Motive
als optisch erkennbare Sicherheitsmerkmale aufge-
bracht sein. Unter einem Motiv wird in dem vorliegenden
Dokument jede Art von graphischen Elementen, wie bei-
spielswiese alphanumerische Zeichen, Ikonen, wie Hie-
roglyphen und Ähnliches, geometrische Figuren, Sym-
bole, Darstellungen von Menschen, Tieren, Landschaf-
ten, Gebäuden etc., verstanden.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Sicherheitsmerkmal zu schaffen, welches mit dem un-
bewaffneten Auge zu erkennen ist und eine hohe Fäl-
schungssicherheit aufweist.
[0005] Diese Aufgabe wird mit einem Sicherheitsele-
ment der eingangsgenannten Art erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass zumindest auf der ersten Hauptober-
fläche zumindest eine lichtstreuende Schicht angeordnet
ist, wobei die zumindest eine lichtstreuende Schicht ent-
weder direkt auf der Trägerfolie angeordnet ist oder sich
zwischen der zumindest einen lichtstreuenden Schicht
und der Trägerfolie zumindest eine Zwischenschicht be-
findet, wobei auf die zumindest eine lichtstreuende
Schicht zumindest ein erstes Motiv aufgebracht ist, wobei
das zumindest eine erste Motiv entweder direkt auf die
zumindest eine lichtstreuende Schicht aufgebracht ist,
oder sich zwischen der zumindest einen lichtstreuenden
Schicht und dem zumindest einen ersten Motiv sich zu-
mindest eine Zwischenschicht befindet, wobei die zumin-
dest eine lichtstreuende Schicht zwischen der ersten
Hauptoberfläche und dem zumindest einen ersten Motiv
angeordnet ist, wobei auf einer dem ersten Motiv gegen-
überliegenden Seite der zumindest einen lichtstreuen-
den Schicht zumindest ein zweites Motiv aufgebracht ist,
wobei das zumindest eine zweite Motiv entweder direkt
auf die zumindest eine lichtstreuende Schicht aufge-
bracht ist oder sich zwischen der zumindest einen licht-
streuenden Schicht und dem zumindest einen zweiten
Motiv zumindest eine Zwischenschicht befindet, wobei
die zumindest eine lichtstreuende Schicht zwischen dem
ersten Motiv und dem zweiten Motiv angeordnet sind,
wobei von der Vorderseite des Sicherheitselements be-

trachtet in Durchlicht und in Auflicht das zumindest eine
erste Motiv sichtbar und das zumindest eine zweite Motiv
nicht sichtbar ist, wobei von der Rückseite des Sicher-
heitselements betrachtet das zumindest eine zweite Mo-
tiv in Durchlicht und in Auflicht sichtbar und das zumin-
dest eine erste Motiv nicht sichtbar ist.
[0006] Bei Betrachtung von einer Seite aus ist im
Durchlicht und im Gegenlicht stets nur ein Motiv erkenn-
bar. Es kommt somit zu keiner Überlagerung der beiden
auf unterschiedlichen Seiten des Sicherheitselements
angeordneten Motive zu einem dritten Motiv. Die erfin-
dungsgemäße Lösung ermöglicht somit eine einfache
und effektive Überprüfung der Echtheit eines Wertdoku-
ments oder Sicherheitspapiers mit dem unbewaffneten
Auge.
[0007] Bei einer Variante der Erfindung kann es vor-
gesehen sein, dass das zumindest eine zweite Motiv auf
der zweiten Hauptoberfläche der Trägerfolie angeordnet
ist, wobei das zumindest eine zweite Motiv entweder di-
rekt auf die Trägerfolie aufgebracht ist oder sich zwi-
schen der zweiten Hauptoberfläche und dem zumindest
einen zweiten Motiv zumindest eine Zwischenschicht be-
findet.
[0008] Weiters kann das zumindest eine zweite Motiv
auch zwischen der zumindest einen lichtstreuenden
Schicht und der ersten Hauptoberfläche angeordnet
sein.
[0009] Gemäß einer vorteilhaften Variante der Erfin-
dung kann es vorgesehen sein, dass die lichtstreuende
Schicht eine Prägung mit Streuzentren bildenden Prä-
gestrukturen aufweist, wobei die Prägung keine Periodi-
zität in Abstand und Höhe der Streuzentren bildenden
Prägestrukturen aufweist. Die Prägung hat den Vorteil,
dass die Eigenschaften der lichtstreuenden Schicht, bei-
spielsweise der Mattgrad, bei der Herstellung auf einfa-
che Weise gezielt eingestellt werden können.
[0010] Als besonders vorteilhaft hat sich herausge-
stellt, dass die lichtstreuende Schicht eine Oberflächen-
rauheit mit einer stochastischen Verteilung aufweist.
[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung kann die zumindest eine lichtstreuende
Schicht durch eine Prägelackschicht gebildet sein.
[0012] Bei einer Weiterbildung der Erfindung kann es
vorgesehen sein, dass auf die zumindest eine lichtstreu-
ende Schicht zumindest eine hochbrechende Schicht,
insbesondere mit einem hohen Brechungsindex über
1,65, aufgebracht ist. Hierbei ist es von Vorteil, wenn die
zumindest eine hochbrechende Schicht zumindest ein
Material ausgewählt aus der Gruppe Zinksulfid (ZnS),
Zinkoxid (ZnO), Titandioxid (TiO2), Kohlenstoff (C), Indi-
umoxid (In2O3), Indium-Zinn-Oxid (ITO), Tantalpentoxid
(Ta2O5), Ceroxid (CeO2), Yttriumoxid (Y2O3), Europium-
oxid (Eu2O3), Eisenoxide wie zum Beispiel (II)Ei-
sen(III)oxid (Fe3O4) and Eisenoxid (Fe2O3), Hafniumni-
trid (HfN), Hafniumcarbid (HfC), Hafniumoxid (HfO2),
Lanthanoxid (La2O3), Magnesiumoxid (MgO), Neodymo-
xid (Nd2O3), Praseodymoxid (Pr6O11), Samariumoxid
(Sm2O3), Antimontrioxid (Sb2O3), Siliziumcarbid (SiC),
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Siliziumnitrid (Si3N4), Siliziummonoxid (SiO), Selentrio-
xid (Se2O3), Zinnoxid (SnO2), Wolframtrioxid (WO3),
hochbrechende organische Monomere und/oder hoch-
brechende organische Polymere umfasst oder aus zu-
mindest einem dieser Materialien hergestellt ist.
[0013] Als besonders günstig hat sich erwiesen, wenn
die Trägerfolie aus Kunststoff hergestellt ist, insbeson-
dere aus einem lichtdurchlässigen Kunststoff, wobei die
Trägerschicht bevorzugt zumindest eines der Materialien
aus der Gruppe Polyimid (PI), Polypropylen (PP), mono-
axial orientiertem Polypropylen (MOPP), biaxial orien-
tierten Polypropylen (BOPP), Polyethylen (PE), Polyphe-
nylensulfid (PPS), Polyetheretherketon, (PEEK) Polye-
therketon (PEK), Polyethylenimid (PEI), Polysulfon
(PSU), Polyaryletherketon (PAEK), Polyethylennaphtha-
lat (PEN), flüssigkristalline Polymere (LCP), Polyester,
Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethylenterephthalat
(PET), Polyamid (PA), Polycarbonat (PC), Cycloolefin-
copolymere (COC), Polyoximethylen (POM), Acrylnitril-
butadien-styrol (ABS), Polyvinylcholrid (PVC) Ethylente-
trafluorethylen (ETFE), Polytetrafluorethylen (PTFE),
Polyvinylfluorid (PVF), Polyvinylidenfluorid (PVDF) und
Ethylen-Tetrafluorethylen-Hexafluorpropylen-Fluorter-
polymer (EFEP) und/oder Mischungen und/oder Co-Po-
lymere dieser Materialien umfasst oder aus zumindest
einem dieser Materialien hergestellt ist.
[0014] Gemäß einer vorteilhaften Variante der Erfin-
dung weist die Trägerfolie eine Dicke zwischen 5 - 700
mm, bevorzugt 5 - 200 mm, besonders bevorzugt 5 - 125
mm, insbesondere 10 - 75 mm auf.
[0015] Die erfindungsgemäßen Eigenschaften lassen
sich dadurch weiter verbessern, dass die zwischen der
zumindest einen Streuschicht und dem zumindest einen
ersten Motiv eine im sichtbaren Spektralbereich weiße
Schicht angeordnet ist.
[0016] Darüber hinaus kann es vorgesehen sein, dass
auf dem zumindest einen ersten Motiv und/oder dem zu-
mindest einen zweiten Motiv zumindest eine Schicht aus
zumindest einem Schutzllack und/oder einem Heißsie-
gellack aufgebracht ist.
[0017] Zum besseren Verständnis der Erfindung wird
diese anhand der nachfolgenden Figuren näher erläu-
tert.
[0018] Es zeigen jeweils in stark vereinfachter, sche-
matischer Darstellung:

Fig. 1 eine erste Variante eines Schichtaufbau eines
erfindungsgemäßen Sicherheitselementes;

Fig. 2 eine zweite Variante eines Schichtaufbaus ei-
nes erfindungsgemäßen Sicherheitselemen-
tes.

[0019] Einführend sei festgehalten, dass in den unter-
schiedlich beschriebenen Ausführungsformen gleiche
Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteil-
bezeichnungen versehen werden, wobei die in der ge-
samten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinn-

gemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen
bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden
können. Auch sind die in der Beschreibung gewählten
Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die
unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezo-
gen und sind diese Lageangaben bei einer Lageände-
rung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.
[0020] Gemäß Fig. 1 weist ein erfindungsgemäßes Si-
cherheitselement 1 für Wertpapiere oder Sicherheitspa-
piere eine Trägerfolie 2 auf.
[0021] Die Trägerfolie 2 kann aus einem Kunststoff ins-
besondere einem lichtdurchlässigen, d.h. transparenten
oder transluzenten, Kunststoff hergestellt sein. Die Trä-
gerschicht umfasst bevorzugt eines oder mehrere der
Materialien aus der Gruppe Polyimid (PI), Polypropylen
(PP), monoaxial orientiertem Polypropylen (MOPP), bi-
axial orientierten Polypropylen (BOPP), Polyethylen
(PE), Polyphenylensulfid (PPS), Polyetheretherketon,
(PEEK) Polyetherketon (PEK), Polyethylenimid (PEI),
Polysulfon (PSU), Polyaryletherketon (PAEK), Polyethy-
lennaphthalat (PEN), flüssigkristalline Polymere (LCP),
Polyester, Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethylen-
terephthalat (PET), Polyamid (PA), Polycarbonat (PC),
Cycloolefincopolymere (COC), Polyoximethylen (POM),
Acrylnitril-butadien-styrol (ABS), Polyvinylcholrid (PVC)
Ethylentetrafluorethylen (ETFE), Polytetrafluorethylen
(PTFE), Polyvinylfluorid (PVF), Polyvinylidenfluorid
(PVDF) und Ethylen-Tetrafluorethylen-Hexafluorpropy-
len-Fluorterpolymer (EFEP) und/oder Mischungen
und/oder Co-Polymere dieser Materialien oder ist aus
einem oder mehreren dieser Materialien hergestellt.
[0022] Bevorzugt weist die Trägerfolie 2 eine Dicke
zwischen 5 - 700 mm, bevorzugt 5 - 200 mm, besonders
bevorzugt 5 - 125 mm, insbesondere 10 - 75 mm auf.
[0023] Zudem weist die Trägerfolie 2 eine erste
Hauptoberfläche 2a und eine zweite Hauptoberfläche 2b
auf. Die erste Hauptoberfläche 2a ist einer Vorderseite I
des Sicherheitselements 1 und die zweite Hauptoberflä-
che 2b einer Rückseite II des Sicherheitselements 1 zu-
gewandt.
[0024] Auf der ersten Hauptoberfläche 2a ist eine licht-
streuende Schicht 3 angeordnet. Die lichtstreuende
Schicht 3 kann entweder direkt auf der Trägerfolie 2 an-
geordnet sein oder auf einer, hier nicht dargestellten,
Zwischenschicht, die im fertigen Schichtaufbau zwi-
schen der Trägerfolie 2 und der lichtstreuenden Schicht
3 angeordnet ist, aufgebracht sein. Bei dieser Zwischen-
schicht kann es sich beispielsweise um eine Haftvermitt-
lerschicht und/oder um einen Primer handeln.
[0025] Die lichtstreuende Schicht 3 kann beispielswei-
se durch eine Prägelackschicht gebildet sein. Drüber hi-
naus weist die lichtstreuende Schicht 3 eine Prägung mit
Streuzentren bildenden Prägestrukturen auf. Die Prä-
gung weist bevorzugt keine Periodizität in Abstand und
Höhe der Streuzentren bildenden Prägestrukturen auf.
Besonders bevorzugt weist die lichtstreuende Schicht 3
eine Oberflächenrauheit mit einer stochastischen Vertei-
lung auf.
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[0026] Die lichtstreuende Schicht 3 kann beispielswei-
se aus farblos oder auch gefärbt sein. Als Materialien für
die Prägelackschicht eignen sich beispielsweise thermo-
plastische Polymere wie Polymethylmethacrylat (PM-
MA), Acrylate, PVC, Polyurethane (PU) oder ähnlichen
Materialien, oder radikalisch oder kationisch härtende
UV-Lacke, die auf Polyester-, PU- oder Acrylat-Binde-
mittel basieren .
[0027] Bevorzugt weist die Schicht 3 mit den darin aus-
geformten Strukturen eine Schichtdicke zwischen 0,5 -
300 mm, insbesondere zwischen 0,8 - 50 mm, bevorzugt
zwischen 1 - 10 mm auf.
[0028] Auf die lichtstreuende Schicht 3 ist ein erstes
Motiv 4 aufgebracht. Das Motiv 4 kann beispielsweise
durch ein Druckverfahren hergestellt werden. Weiters
kann erste Motiv 4 kann entweder direkt auf die licht-
streuende Schicht 3 aufgebracht sein, oder auf eine im
fertigen Schichtaufbau zwischen der Trägerfolie 2 und
der leichtstreuenden Schicht 3 angeordnete Zwischen-
schicht 5. Bei der Zwischenschicht 5 kann es sich bei-
spielsweise um eine Haftvermittlerschicht oder um einen
Primer handeln.
[0029] Wie aus Fig. 1 hervorgeht ist die lichtstreuende
Schicht 3 zwischen der ersten Hauptoberfläche 2a und
dem ersten Motiv 4 angeordnet.
[0030] Auf der einer dem ersten Motiv 4 gegenüberlie-
genden Seite der lichtstreuenden Schicht 3 ist ein zwei-
tes Motiv 6 angeordnet. Das zweite Motiv 6 kann, wie in
Fig. 2 auf der zweiten Hauptoberfläche 2b der Trägerfolie
2 aufgebracht sein. Das zweite Motiv 6 kann entweder
direkt auf die Trägerfolie 2 aufgebracht sein oder auf eine
Zwischenschicht 7, die sich im fertiggestellten
Schichtaufbau zwischen der zweiten Hauptoberfläche 2b
und dem zweiten Motiv 6 befindet. Bei der Zwischen-
schicht 7 kann es sich, wie bei der Zwischenschicht 5,
beispielsweise um einen Haftvermittler und/oder Primer
handeln.
[0031] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
zusätzlich zu der auf der ersten Hauptoberfläche 2a an-
geordneten lichtstreuende Schicht 3 auch auf der zwei-
ten Hauptoberfläche 2b eine der lichtstreuenden Schicht
3 entsprechende, hier nicht dargestellte, lichtstreuende
Schicht aufgebracht sein kann, welche zwischen dem
zweiten Motiv 6 und der Trägerfolie 2 angeordnet ist.
[0032] Alternativ zu der in Fig. 1 dargestellten Ausfüh-
rungsform kann das zweite Motiv 6 aber auch zwischen
der lichtstreuenden Schicht 3 und der ersten Hauptober-
fläche 2a angeordnet sein, wie dies in Fig. 2 gezeigt ist.
Die beiden Motive 4 und 6 sowie die lichtstreuende
Schicht 3 können somit auch auf nur einer Seite der Trä-
gerfolie 2 angeordnet sein. Die lichtstreuende Schicht 3
ist zwischen dem ersten Motiv 4 und dem zweiten Motiv
6 angeordnet.
[0033] Von der Vorderseite I des Sicherheitselements
1 betrachtet ist das erste Motiv 4 sowohl im Durchlicht
als auch im Auflicht sichtbar, während das zweite Motiv
6 von der Vorderseite I aus betrachtet weder im Durch-
licht noch im Auflicht sichtbar ist.

[0034] Von der Rückseite II des Sicherheitselements
1 betrachtet ist hingegen das zweite Motiv 6 sowohl im
Durchlicht als auch im Auflicht sichtbar, während das ers-
te Motiv 4 von der Rückseite II aus betrachtet weder im
Durchlicht noch im Auflicht sichtbar ist.
[0035] Auf die lichtstreuende Schicht 3 kann eine hoch-
brechende Schicht 8, insbesondere mit Brechungsindex
über 1,65 aufgebracht sein.
[0036] Die hochbrechende Schicht 8 umfasst bevor-
zugt mindestens ein Material ausgewählt aus der Gruppe
Zinksulfid (ZnS), Zinkoxid (ZnO), Titandioxid (TiO2), Koh-
lenstoff (C), Indiumoxid (In2O3), Indium-Zinn-Oxid (ITO),
Tantalpentoxid (Ta2O5), Ceroxid (CeO2), Yttriumoxid
(Y2O3), Europiumoxid (Eu2O3), Eisenoxide wie zum Bei-
spiel (II)Eisen(III)oxid (Fe3O4) and Eisenoxid (Fe2O3),
Hafniumnitrid (HfN), Hafniumcarbid (HfC), Hafniumoxid
(HfO2), Lanthanoxid (La2O3), Magnesiumoxid (MgO),
Neodymoxid (Nd2O3), Praseodymoxid (Pr6O11), Sama-
riumoxid (Sm2O3), Antimontrioxid (Sb2O3), Siliziumcar-
bid (SiC), Siliziumnitrid (Si3N4), Siliziummonoxid (SiO),
Selentrioxid (Se2O3), Zinnoxid (SnO2), Wolframtrioxid
(WO3), hochbrechende organische Monomere und/oder
hochbrechende organische Polymere oder kann aus ei-
nem dieser Materialien hergestellt sein.
[0037] Die hochbrechende Schicht 8 kann beispiels-
weise eine Schichtdicke zwischen 20 nm - 10 mm, be-
sonders bevorzugt zwischen 50 nm - 5 mm aufweisen.
[0038] Auf die hochbrechende Schicht kann eine
Schicht 9 aufgebracht sein, welche in einem sichtbaren
Spektralbereich weiß erscheint. Bei der Schicht 9 kann
es sich beispielsweise um einen weißen Lack handeln.
Die Schichtdicke der Schicht 9 kann beispielsweise zwi-
schen 100 nm - 10 mm, bevorzugt zwischen 200 nm - 5
mm aufweisen.
[0039] Wie aus Fig. 1 weiters ersichtlich ist können auf
dem ersten Motiv 4 und dem zweiten Motiv 6 jeweils min-
destens eine Schicht 10 aus einem Schutzlack und min-
destens eine Schicht 11 aus einem Heißsiegellack auf-
gebracht sein. Sowohl die Schicht 10 als auch die Schicht
11 erlaubt eine Durchsicht auf das jeweils darunter lie-
gende Motiv 4 bzw. 6.
[0040] Sämtliche Angaben zu Wertebereichen in ge-
genständlicher Beschreibung sind so zu verstehen, dass
diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mitumfas-
sen, z.B. ist die Angabe 1 bis 10 so zu verstehen, dass
sämtliche Teilbereiche, ausgehend von der unteren
Grenze 1 und der oberen Grenze 10 mit umfasst sind,
d.h. sämtliche Teilbereiche beginnen mit einer unteren
Grenze von 1 oder größer und enden bei einer oberen
Grenze von 10 oder weniger, z.B. 1 bis 1,7, oder 3,2 bis
8,1, oder 5,5 bis 10.
[0041] Der Ordnung halber sei abschließend darauf
hingewiesen, dass zum besseren Verständnis des Auf-
baus Elemente teilweise unmaßstäblich und/oder ver-
größert und/oder verkleinert dargestellt wurden.
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Bezugszeichenaufstellung

[0042]

1 Sicherheitselement
2 Trägerfolie
2a erste Hauptoberfläche
2b zweite Hauptoberfläche
I Vorderseite
II Rückseite
3 lichtstreuende Schicht
4 erstes Motiv
5 Zwischenschicht
6 zweites Motiv
7 Zwischenschicht
8 hochbrechende Schicht
9 weiße Schicht
10 Schicht aus Schutzlack
11 Schicht aus Heißsiegellack

Patentansprüche

1. Sicherheitselement (1) für Wertpapiere oder Sicher-
heitspapiere mit einer Trägerfolie (2), welche eine
erste Hauptoberfläche (2a) und eine zweite Haupto-
berfläche (2b) aufweist, wobei die erste Hauptober-
fläche (2a) einer Vorderseite (I) des Sicherheitsele-
ments (1) und die zweite Hauptoberfläche (2b) einer
Rückseite (II) des Sicherheitselements (1) zuge-
wandt ist, dadurch gekennzeichnet, dass

- zumindest auf der ersten Hauptoberfläche zu-
mindest eine lichtstreuende Schicht (3) ange-
ordnet ist,
- wobei die zumindest eine lichtstreuende
Schicht (3) entweder direkt auf der Trägerfolie
(2) angeordnet ist oder sich zwischen der zu-
mindest einen lichtstreuenden Schicht (3) und
der Trägerfolie (2) zumindest eine Zwischen-
schicht befindet,
- wobei auf die zumindest eine lichtstreuende
Schicht (3) zumindest ein erstes Motiv (4) auf-
gebracht ist, wobei das zumindest eine erste
Motiv (4) entweder direkt auf die zumindest eine
lichtstreuende Schicht (3) aufgebracht ist, oder
sich zwischen der zumindest einen lichtstreuen-
den Schicht (3) und dem zumindest einen ersten
Motiv (4) sich zumindest eine Zwischenschicht
(5) befindet, wobei die zumindest eine lichtstreu-
ende Schicht (3) zwischen der ersten Haupto-
berfläche (2a) und dem zumindest einen ersten
Motiv (4) angeordnet ist,
- wobei auf einer dem ersten Motiv (4) gegenü-
berliegenden Seite der zumindest einen licht-
streuenden Schicht (3) zumindest ein zweites
Motiv (6) aufgebracht ist, wobei das zumindest
eine zweite Motiv (6) entweder direkt auf die zu-

mindest eine lichtstreuende Schicht (3) aufge-
bracht ist oder sich zwischen der zumindest ei-
nen lichtstreuenden und dem zumindest einen
zweiten Motiv (6) zumindest eine Zwischen-
schicht befindet, wobei die zumindest eine licht-
streuende Schicht (3) zwischen dem ersten Mo-
tiv (4) und dem zweiten Motiv (6) angeordnet ist,
- wobei von der Vorderseite (I) des Sicherheits-
elements (1) betrachtet in Durchlicht und in Auf-
licht das zumindest eine erste Motiv (4) sichtbar
und das zumindest eine zweite Motiv (6) nicht
sichtbar ist,
- wobei von der Rückseite (II) des Sicherheits-
elements betrachtet das zumindest eine zweite
Motiv (6) in Durchlicht und in Auflicht sichtbar
und das zumindest eine erste Motiv (4) nicht
sichtbar ist.

2. Sicherheitselement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zumindest eine zweite Mo-
tiv (6) auf der zweiten Hauptoberfläche (2b) der Trä-
gerfolie (2) angeordnet ist, wobei das zumindest eine
zweite Motiv (6) entweder direkt auf die Trägerfolie
(2) aufgebracht ist oder sich zwischen der zweiten
Hauptoberfläche (2b) und dem zumindest einen
zweiten Motiv (6) zumindest eine Zwischenschicht
(7) befindet.

3. Sicherheitselement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zumindest eine zweite Mo-
tiv (6) zwischen der zumindest einen lichtstreuenden
Schicht (3) und der ersten Hauptoberfläche (2a) an-
geordnet ist.

4. Sicherheitselement nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die lichtstreuen-
de Schicht (3) eine Prägung mit Streuzentren bilden-
den Prägestrukturen aufweist, wobei die Prägung
keine Periodizität in Abstand und Höhe der Streu-
zentren bildenden Prägestrukturen aufweist.

5. Sicherheitselement nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die lichtstreuen-
de Schicht (3) eine Oberflächenrauheit mit einer sto-
chastischen Verteilung aufweist.

6. Sicherheitselement nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest
eine lichtstreuende Schicht (3) durch eine Präge-
lackschicht gebildet ist.

7. Sicherheitselement nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass auf die zumin-
dest eine lichtstreuende Schicht (3) zumindest eine
hochbrechende Schicht (8), insbesondere mit einem
hohen Brechungsindex über 1,65, aufgebracht ist.

8. Sicherheitselement nach Anspruch 7, dadurch ge-

7 8 
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kennzeichnet, dass die zumindest eine hochbre-
chende Schicht (8) zumindest ein Material ausge-
wählt aus der Gruppe Zinksulfid (ZnS), Zinkoxid
(ZnO), Titandioxid (TiO2), Kohlenstoff (C), Indiumo-
xid (In2O3), Indium-Zinn-Oxid (ITO), Tantalpentoxid
(Ta2O5), Ceroxid (CeO2), Yttriumoxid (Y2O3), Euro-
piumoxid (Eu2O3), Eisenoxide wie zum Beispiel
(II)Eisen(III)oxid (Fe304) and Eisenoxid (Fe2O3),
Hafniumnitrid (HfN), Hafniumcarbid (HfC), Hafnium-
oxid (HfO2), Lanthanoxid (La2O3), Magnesiumoxid
(MgO), Neodymoxid (Nd2O3), Praseodymoxid
(Pr6O11), Samariumoxid (Sm2O3), Antimontrioxid
(Sb2O3), Siliziumcarbid (SiC), Siliziumnitrid (Si3N4),
Siliziummonoxid (SiO), Selentrioxid (Se2O3), Zinno-
xid (SnO2), Wolframtrioxid (WO3), hochbrechende
organische Monomere und/oder hochbrechende or-
ganische Polymere umfasst oder aus zumindest ei-
nem dieser Materialien hergestellt ist.

9. Sicherheitselement nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerfolie
(2) aus Kunststoff hergestellt ist, insbesondere aus
einem lichtdurchlässigen Kunststoff, wobei die Trä-
gerschicht bevorzugt zumindest eines der Materia-
lien aus der Gruppe Polyimid (PI), Polypropylen
(PP), monoaxial orientiertem Polypropylen (MOPP),
biaxial orientierten Polypropylen (BOPP), Polyethy-
len (PE), Polyphenylensulfid (PPS), Polyetherether-
keton, (PEEK) Polyetherketon (PEK), Polyethyleni-
mid (PEI), Polysulfon (PSU), Polyaryletherketon
(PAEK), Polyethylennaphthalat (PEN), flüssigkris-
talline Polymere (LCP), Polyester, Polybutylentere-
phthalat (PBT), Polyethylenterephthalat (PET), Po-
lyamid (PA), Polycarbonat (PC), Cycloolefincopoly-
mere (COC), Polyoximethylen (POM), Acrylnitril-bu-
tadien-styrol (ABS), Polyvinylcholrid (PVC) Ethylen-
tetrafluorethylen (ETFE), Polytetrafluorethylen
(PTFE), Polyvinylfluorid (PVF), Polyvinylidenfluorid
(PVDF) und Ethylen-Tetrafluorethylen-Hexafluor-
propylen-Fluorterpolymer (EFEP) und/oder Mi-
schungen und/oder Co-Polymere dieser Materialien
umfasst oder aus zumindest einem dieser Materia-
lien hergestellt ist.

10. Sicherheitselement nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerfolie
(2) eine Dicke zwischen 5 - 700 mm, bevorzugt 5 -
200 mm, besonders bevorzugt 5 - 125 mm, insbe-
sondere 10 - 75 mm aufweist.

11. Sicherheitselement nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die zwischen
der zumindest einen Streuschicht (3) und dem zu-
mindest einen ersten Motiv (4) eine im sichtbaren
Spektralbereich weiße Schicht (9) angeordnet ist.

12. Sicherheitselement nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem zu-

mindest einen ersten Motiv (4) und/oder dem zumin-
dest einen zweiten Motiv (6) zumindest eine Schicht
(10) aus zumindest einem Schutzlack und/oder eine
Schicht (11) einem Heißsiegellack aufgebracht ist.
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